
                                                                                                   
KREISBRANDINSPEKTION LANDKREIS DEGGENDORF     

Kreisbrandmeister Stefan Frank 
Kreisbrandmeister Stephan Wagner 

    
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Kreisbrandrat des Landkreises Deggendorf: Erwin Wurzer, Herrenstraße 18 94469 Deggendorf,  0991-3100379  
Inspektionsbezirk II, l.d.Donau: KBI Bernhard Süss, Hofstatt 16, 94551 Lalling/Ranzing  09904-1562 
Inspektionsbezirk I,  r.d.Donau: KBI Jürgen Kainz,  
 

 

. Kreisbrandmeister Stefan Frank – Lindenstr. 12 – 94574 Wallerfing .   

  
An die Kdt. im 
Inspektionsbereich links / rechts d. Donau 
nachrichtlich 
an die Kreisbrandinspektion 
 

   Stefan Frank 

         Lindenstr. 12 
 94574 Wallerfing 
 

 E-Mail: stefan.frank@kfv-deggendorf.de 
 Mobil:  0176 – 23 59 58 37 

   

.  .   Datum:  03.06.2025 
 

 

Hinweise zur Durchführung der Funkübungen ab Juli 2025 

Werte Kameraden und Kameradinnen, dieses Schreiben dient sowohl als Erinnerung für erfahrene 
Übungsleiter und auch als Anleitung für neu hinzugekommene Teilnehmer, um eine erfolgreiche 
Funkübung durchzuführen. 

Der Funkübungsplan basiert auf der Annahme, dass die geplanten Termine unter Einhaltung der an 
diesem Tag gültigen Vorschriften und Dienstanweisungen stattfinden können. Bitte berücksichtigen Sie 
dies stets bei der Ausrichtung der Übungen. 

Wichtige organisatorische Hinweise 

• Anmeldung: Jeder Ausrichter muss die Funkübung selbstständig über das Online-Formular der 
ILS Straubing anmelden. 

• Sondergruppen: Es ist keine Beantragung von Sondergruppen erforderlich. 

• Funkgruppen: 
o Die Funkübungen finden ab Juli 2025 auf der Funkgruppe „Führungsstellengruppen“ statt. 
o Primäre Funkgruppe: FüSt_1_DEG 3557 
o Sekundäre Funkgruppe: FüSt_2_DEG 3558 (wird nur bei Bedarf zusätzlich genutzt) 

• Besondere Ereignisse: Bei außergewöhnlichen Ereignissen wie Starkregen kann es 
vorkommen, dass die Führungsstellengruppen von der KEZ belegt werden. 

• Übungsdauer: Die Funkübung soll eine Stunde betragen. 

Ziele der Funkübung 

Jeder Teilnehmer soll umfassend mit der Handhabung des Funkgeräts vertraut gemacht werden, indem er 
möglichst viele Funkgespräche führt. Zudem werden folgende Themen behandelt: 

• Allgemeine Ortskunde im Schutzbereich der ausrichtenden Wehr 

• Beantwortung spezifischer feuerwehrtechnischer Fragen 

• Aufsuchen von Löschwasserentnahmestellen (auf korrekte Kennzeichnung achten) 

• Kartenkunde anhand des UTM-Gitters 

• Verständigungsübungen mit Handsprechfunkgeräten, auch im DMO-Betrieb 

• Gruppenwechsel im DMO-Betrieb bzw. TMO: Wechsel von der Standard-Betriebsgruppe 
FW_DEG in die zugeteilte FüSt_x_DEG und zurück 

Weitere Hinweise 

• Der Funkverkehr ist gemäß Merkblatt 9.1 „Sprechfunk“ abzuwickeln. Bitte achten Sie auf die 
Einhaltung der Funkdisziplin. 

• In der Abschlussbesprechung sollte sichergestellt werden, dass Feuerwehranwärter/innen auch 
alkoholfreie Getränke zur Verfügung stehen. 

• Falls ein Wechsel des Ausrichters erforderlich ist, kann dies eigenständig unter den beteiligten 
Wehren vereinbart werden. Die Belange der Werkfeuerwehren sollten intern innerhalb der 
Übungsgruppe berücksichtigt werden. 

Ich wünsche den Funkübungen einen erfolgreichen und unfallfreien Verlauf. 

Mit kameradschaftlichem Gruß 

gez. Stefan Frank, Kreisbrandmeister 


